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Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt an Haupt-,  
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Paderborn 

vom 31. Mai 2022 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. Seite 1210a), hat die Universität Paderborn 
die folgende Ordnung erlassen: 
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§ 34 
Zugangs- und Studienvoraussetzungen 

Über die in § 5 Allgemeine Bestimmungen genannten Vorgaben hinaus gibt es keine weiteren. 
§ 35 

Studienbeginn 
Studienbeginn ist das Wintersemester und das Sommersemester. Der Studienbeginn zum Wintersemes-
ter wird empfohlen. 

§ 36 
Studienumfang 

Das Studienvolumen des Unterrichtsfaches Mathematik umfasst 60 Leistungspunkte (LP), davon sind 
21 LP fachdidaktische Studien nachzuweisen. 2 LP im Modul „Arithmetik und ihre Didaktik“ entfallen auf 
inklusionsorientierte Fragestellungen. 

§ 37 
Erwerb von Kompetenzen 

(1) In den fachwissenschaftlichen Studien des Unterrichtsfaches Mathematik sollen die Studierenden 
folgende Kompetenzen erwerben: Sie 
 verfügen über einen ersten Zugang zu grundlegenden Fragestellungen der Mathematik und 

entwickeln zur Beschreibung mathematischer Sachverhalte eine angemessene Ausdrucksfä-
higkeit (mündlich und schriftlich), 

 besitzen ein solides und strukturiertes Fachwissen in den Bereichen Geometrie, Arithmetik, 
Funktionen einschließlich Elementen der Analysis, Stochastik sowie Modellieren und Anwen-
dungen, 

 erschließen sich aufgrund ihres Einblicks in Modellieren und Anwendungen weiteres Fachwis-
sen und arbeiten fächerverbindend, 

 sind mit Erkenntnis- und Arbeitsmethoden der Mathematik vertraut und in der Lage, diese Me-
thoden in zentralen Bereichen inner- und außerhalb der Mathematik anzuwenden, 

 erwerben Kompetenzen im Umgang mit digitalen mathematischen Werkzeugen. 
(2) In den fachdidaktischen Studien des Unterrichtsfaches Mathematik sollen die Studierenden fol-

gende Kompetenzen erwerben: Sie 
 analysieren ausgewählte fachwissenschaftliche Inhalte auf ihre Bildungswirksamkeit hin und 

unter didaktischen Aspekten (z.B. verschiedene Zugangsweisen, Grundvorstellungen, funda-
mentale Ideen), 

 können Ziele mathematischer Lernprozesse formulieren und begründen, 
 kennen Methoden zur Diagnose mathematischer Lernprozesse, für die Arbeit mit heterogenen 

Lerngruppen und zum Umgang mit Fragestellungen im Kontext inklusionsorientierten Unter-
richts, 

 kennen und nutzen Konzeptionen und Prinzipien von Mathematiklernen sowie Planungs- und 
Gestaltungsmittel (u.a. Entdeckendes Lernen und Problemlösen; produktives und problemori-
entiertes Üben; Mathematik für die Umwelterschließung; Zusammenhang von Sach- und Auf-
gabenanalyse) und nutzen dazu auch digitale Werkzeuge. 
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§ 38 
Module 

(1) Das Studienangebot im Umfang von 60 LP, davon 21 LP fachdidaktische Studien, umfasst sieben 
Pflichtmodule. 

(2) Die Module bestehen aus Pflicht- und/oder Wahlpflichtveranstaltungen. Die Wahlpflichtveranstal-
tungen können aus einem Veranstaltungskatalog gewählt werden. 

(3) Die Studierenden erwerben die in § 37 genannten Kompetenzen im Rahmen folgender Module: 

Basismodul Ba1: Kultur der Mathematik 6 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

1. Sem.  Kultur der Mathematik P 180 h 

Basismodul Ba2: Arithmetik und ihre Didaktik 12 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

1./2. Sem.  a) Elemente der Arithmetik  
b) Didaktik der Arithmetik am Übergang zwischen Primar- und  

Sekundarstufe I (Sek) (inkl. Diagnose und Förderung)  

P 
P 

360 h 
 

Basismodul Ba3: Geometrie und ihre Didaktik 12 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

2./3. Sem.  a) Elemente der Geometrie 
b) Didaktik der Geometrie in den Klassen 7-10  

P 
P 

360 h 
  

Aufbaumodul Ba4: Funktionen und Elemente der Analysis 7 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work- 
load 

3. Sem. Funktionen und Elemente der Analysis P 210 h 

Aufbaumodul Ba5: Mathematikdidaktik HRSGe  3 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

4. Sem.  Wahlpflichtveranstaltung zum Thema „Vielfalt im Mathematikunter-
richt“ (incl. Orientierung in Richtung Bachelorarbeit)  

WP 90 h 

Aufbaumodul Ba6: Stochastik und ihre Didaktik 14 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

4./5. Sem.  a) Elemente der Stochastik 
b) Didaktik der Stochastik 

P 
P 

420 h 
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Aufbaumodul Ba7: Modellieren und Anwendungen 6 LP 
Zeitpunkt  
(Sem.) 

 P/WP Work-
load 

6. Sem.  Eine Lehrveranstaltung aus dem Katalog des mathematischen Instituts  WP 180 h 

(4) Einzelheiten zu den Modulen können den Modulbeschreibungen im Anhang entnommen werden, 
die Teil dieser Besonderen Bestimmungen sind. 

§ 39 
Praxisphasen 

(1) Das Bachelorstudium umfasst gemäß § 7 Absatz 3 und § 11 Absatz 2 und Absatz 4 Allgemeine 
Bestimmungen ein mindestens vierwöchiges außerschulisches oder schulisches Berufsfeldprakti-
kum, das den Studierenden konkretere berufliche Perspektiven innerhalb oder außerhalb des 
Schuldienstes eröffnet. 

(2) Das Berufsfeldpraktikum kann nach Wahl der Studierenden im Unterrichtsfach Mathematik durch-
geführt werden. Als außerschulisches Praktikum kann es dazu dienen, unter Berücksichtigung der 
erworbenen Kompetenzen mathematikhaltige Situationen, implizite und explizite Lern- und Lehrsi-
tuationen zu beobachten und zu analysieren, Möglichkeiten und Grenzen außerschulischen ma-
thematischen Lernens zu erfahren und eigene mathematische Lern- und Lehrerfahrungen zu sam-
meln und zu reflektieren, oder alternativ Einblicke in die für den Lehrerberuf relevanten außerschu-
lischen Tätigkeitsfelder zu erhalten. 

(3) Die Studierenden führen ein „Portfolio Praxiselemente“ und fertigen einen Praktikumsbericht an, in 
dem sie ihre Praxiserfahrungen reflektieren. 

(4) Das Nähere zu den Praxisphasen wird in einer gesonderten Ordnung geregelt. 

§ 40 
Profilbildung 

Das Fach Mathematik beteiligt sich am Lehrveranstaltungsangebot zu den standortspezifischen berufs-
feldbezogenen Profilen gemäß § 12 Allgemeine Bestimmungen. Die Beiträge des Faches können den 
semesterweisen Übersichten entnommen werden, die einen Überblick über die Angebote aller Fächer 
geben. 

§ 41 
Teilnahmevoraussetzungen 

(1) Teilnahmevoraussetzungen für ein Modul gemäß § 9 Absatz 2 Allgemeine Bestimmungen regeln 
die Modulbeschreibungen.  

(2) Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen gemäß § 17 Absatz 2 Allgemeine  
Bestimmungen werden in den Modulbeschreibungen geregelt. 

§ 42 
Leistungen in den Modulen 

(1) In den Modulen sind Leistungen nach Maßgabe der Modulbeschreibungen zu erbringen. 
(2) Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Allgemeine Bestimmungen erbracht. 
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(3) Im Rahmen qualifizierter Teilnahme kommen in Betracht: 
 Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben 

gestellt werden 
 Seminaraufgaben, die in der Regel wöchentlich zur Förderung des wissenschaftlichen Diskur-

ses gestellt werden. 
 1-3 schriftliche Tests (10-60 Minuten) 
 ein kurzes Fachgespräch/Kurzkolloquium 
 1-3 Protokolle 
 qualifizierter Diskussionsbeitrag  
 ein Reflexionspapier (12.500-25.000 Zeichen) 
 Moderation bzw. Gestaltung einer Seminarsitzung 
 eine Kurzpräsentation (10-45 Minuten) 
 ein Kurzportfolio (= Arbeitsmappe, 12.500-37.500 Zeichen). 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen qualifizierter Teilnahme konkret zu 
erbringen ist. Dies wird spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem 
jeweiligen Lehrenden und im Campus Management System der Universität Paderborn oder in 
sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(4) Als Studienleistung kommt insbesondere in Betracht: 
 Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben 

gestellt werden oder 
 Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf 

bezogenem Test von 45 bis 60 Minuten oder 
 ein Portfolio (= Arbeitsmappe, 12.500-37.500 Zeichen). 
Näheres regeln die Modulbeschreibungen. Sofern in den Modulbeschreibungen Rahmenvorgaben 
enthalten sind, setzt die bzw. der jeweilige Lehrende fest, wie die Studienleistung konkret zu er-
bringen ist. Dies wird spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem 
jeweiligen Lehrenden und im Campus Management System oder in sonstiger geeigneter Weise 
bekannt gegeben. 

§ 43 
Bachelorarbeit 

Wird die Bachelorarbeit gemäß §§ 17 und 21 Allgemeine Bestimmungen im Unterrichtsfach Mathematik 
verfasst, so kann sie wahlweise in der Fachwissenschaft oder in der Fachdidaktik verfasst werden.  

§ 44 
Bildung der Fachnote 

Es gilt § 24 Allgemeine Bestimmungen. 

§ 45 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Besonderen Bestimmungen gelten für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 
2022/2023 erstmalig für den Bachelorstudiengang Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Ge-
samtschulen mit dem Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Paderborn eingeschrieben 
werden. 
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(2) Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2016/2017 an der Universität Paderborn für den 
Bachelorstudiengang Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unter-
richtsfach Mathematik eingeschrieben worden sind, legen ihre Bachelorprüfung einschließlich Wie-
derholungsprüfungen letztmalig im Wintersemester 2026/2027 nach den Besonderen Bestimmun-
gen in der Fassung vom 29. Juli 2016 (AM.Uni.PB 122.16) ab. Ab dem Sommersemester 2027 
wird die Bachelorprüfung einschließlich Wiederholungsprüfungen nach diesen Besonderen  
Bestimmungen abgelegt. 

§ 46 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Besonderen Bestimmungen treten am 1. Oktober 2022 in Kraft. Gleichzeitig treten die Be-
sonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt an Haupt-, 
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Mathematik an der Universität Pa-
derborn vom 29. Juli 2016 (AM.Uni.Pb 122.16) außer Kraft. § 45 bleibt unberührt. 

(2) Diese Besonderen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn 
veröffentlicht. 

(3) Gemäß § 12 Absatz 5 HG kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Ord-
nung gegen diese Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschul-
gesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder  
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und 
Mathematik vom 12. Juli 2021 im Benehmen mit dem Lehrerbildungsrat des Zentrums für Bildungsfor-
schung und Lehrerbildung der Universität Paderborn – PLAZ-Professional School vom 24. Juni 2021 
sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Universität Paderborn vom 14. Juli 
2021. 
 
Paderborn, den 31. Mai 2022 Die Präsidentin  
 der Universität Paderborn 
 
 

    Professorin Dr. Birgitt Riegraf 
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Anhang 

Exemplarischer Studienverlaufsplan1 

  
LP/ 

Work-
load 

Fach 
LP/ 

Work-
load 

Didaktik 
LP/ Work-
load ge-
samt 

1 WS 180 Ba1  Kultur der Mathematik   12/360 

180 Ba2 a) Elemente der Arithmetik 

2 SS 180 Ba3 a) Elemente der Geometrie  180 Ba2 b) Didaktik der Arithmetik 
am Übergang zwischen  
Primar- und Sekundar-
stufe I (Sek)  

12/360 

3 WS 210 Ba4  Funktionen und Elemente 
der Analysis 

180 Ba3 b) Didaktik der Geometrie 13/390 

4 SS 240 Ba6 a) Elemente der Stochastik 90 Ba5: Mathematikdidaktik 
HRSGe 

11/330 

5 WS   180 Ba6 b) Didaktik der Stochastik 6/180 

6 SS 180 Ba7 Modellieren und Anwen-
dungen 

  6/180 

∑ Ba 39/1170  21/630  60/1800 

Beispiele für WP Modellieren und Anwendungen: Angewandte Statistik, Kryptografie, Finanzmathematik, numeri-
sche Analysis. 
1 Der Studienverlaufsplan gilt als Empfehlung und Orientierung. Als Studienbeginn (1. Fachsemester) zugrunde 
gelegt wird das Wintersemester. 
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Modulbeschreibungen 
Basismodul „Ba1: Kultur der Mathematik“ 

Culture of Mathematics 

Modulnummer: 
M.105.8310 

Workload (h): 
180 

LP: 
6 

Studiensemester: 
1.  

Turnus: 
WS 

Dauer (in 
Sem.): 

1  

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

 Kultur der Mathematik V 
Ü 

30 
30 

120 P 300 
25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
• Einführung in die formalisierte Mathematik einschließlich der besonderen Rolle von Fachsprache, Logik 

und Definitionen, insbesondere beim Argumentieren und Beweisen 
• Verschiedene Formen des Argumentierens und Beweisens (präformale und formale) 
• Beweistechniken (z. B. vollständige Induktion) 
• Logischer Aufbau mathematischer Wissensgebiete, (lokale) Ordnung durch Beweise 
• Exemplarische Anwendung dieses Wissens in algebraischen Kontexten (z. B. Summenformeln, vorausge-

setzte algebraische Grundstrukturen) und analytischen Kontexten (elementare Funktionen) 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• verstehen Mathematik in ihren historischen und kulturellen Bezügen, 
• erläutern und reflektieren bei mathematischen Begriffsbildungen und Begründungen an ausgewählten Bei-

spielen die Rolle von Alltagssprache, anschaulichen Darstellungsformen, Fachsprache und Formelsprache 
und stellen mathematische Sachverhalte in adäquater mündlicher und schriftlicher Form dar, 

• kennen algebraische Grundstrukturen, z. B. Gruppen, Ringe und Körper, 
• verstehen die Idee des Beweisens, insbesondere Prinzipien mathematischen Beweisens (z. B. Beweis 

durch Konstruktion, durch Widerspruch, durch vollständige Induktion) und ordnen das mathematische Be-
weisen in den Kontext anderer Begründungsformen (z. B. in Alltag, Natur- oder Kulturwissenschaften) ein, 

• überprüfen beim Vermuten und Beweisen mathematischer Aussagen fremde Argumente und bauen eigene 
Argumentationsketten auf, 

• erläutern das Prinzip des lokalen Ordnens und die Prinzipien des Aufbaus mathematischer Theorien  
(Axiome, Definitionen, Sätze) als Grundlagen mathematischen Tuns, 

• können verständig mit elementaren Funktionen und deren Transformationen umgehen. 
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Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte, 
• reflektieren eigene Erfahrungen, 
• präsentieren und erklären mathematische Sachverhalte, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig in einem zunehmend digitalisierten schulischen Umfeld. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

 Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Studienleistung zur Lehrveranstaltung des Moduls. Die Studienleistung ist gemäß § 42 in einer der folgenden For-
men zu erbringen: 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben gestellt wer-
den oder 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf bezogenem 
Test von 45 bis 60 Minuten oder 

• Portfolio 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen der Studienleistung konkret zu erbringen ist. Dies wird 
spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus 
Management System der Universität Paderborn oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Bestandene Studienleistung 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Dieses Modul findet auch Verwendung in den Studiengängen M. Ed. G Mathematische Grundbildung und M. Ed. 
SP Mathematische Grundbildung. 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
keine 
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Basismodul „Ba2: Arithmetik und ihre Didaktik“ 

Arithmetic and Arithmetic Education 

Modulnummer: 
M.105.8320 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
1. und 2. 

Turnus: 
WS Fach, 
SS Didaktik 

Dauer (in 
Sem.): 
2 

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a)  Elemente der Arithmetik V 
Ü 

30 
30 

120 P 300 
25 

b) Didaktik der Arithmetik am Übergang 
zwischen Primar- und Sekundarstufe   I 
(Sek) (incl. Diagnose und Förderung) 

V 
Ü 

30 
30 

120 P 200 
25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
Fachliche Inhalte: 

• Zahldarstellungen, insbesondere das dezimale Stellenwertsystem und ihre Eigenschaften 
• Zahlbereichserweiterungen von den natürlichen Zahlen über ganze Zahlen und Bruchzahlen zu rationalen 

Zahlen 
• Gesetze für Operationen und Anordnung auf diesen Zahlenmengen 
• Teilbarkeit und elementare zahlentheoretische Fragestellungen 

Didaktische Inhalte: 
• Natürliche und rationale Zahlen, Zahlsysteme, Rechengesetze, Permanenzprinzip 
• Variable, elementare Teilbarkeit 
• Grundvorstellungen, Zahlbegriffsentwicklung, Kompetenzen und Schwierigkeiten im Lernprozess,  
• Konzeptionen und Prinzipien des Arithmetikunterrichts,  
• Inhalte im Unterrichtsverlauf,  
• (digitale) Lernmedien und -umgebungen für den Arithmetikunterricht 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• kennen Darstellungsformen für Zahlen (auch in ihrer historischen Entwicklung) und ermessen die kulturelle 
Leistung, die in der Entwicklung des Zahlbegriffs und des dezimalen Stellenwertsystems steckt, 

• verfügen über Beispiele, Grundvorstellungen und begriffliche Beschreibungen für natürliche, gebrochene, 
ganze und rationale Zahlen mit ihrer jeweiligen Aspektvielfalt und beschreiben die Fortschritte im progres-
siven Aufbau des Zahlensystems (Permanenzprinzip als Leitidee), 
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• kennen die Gesetze der Anordnung, der Grundrechenarten und der Potenzrechnung und können sie formal 
sicher handhaben, 

• kennen das Vorgehen zum Aufbau der schulrelevanten Zahlbereiche ausgehend von den natürlichen Zah-
len,  

• kennen grundlegende Zusammenhänge der elementaren Teilbarkeitslehre sowie der Zahlentheorie und 
nutzen diese zum Lösen von Problemen, 

• kennen und verwenden im Umgang mit Zahlenmustern präalgebraische Darstellungs- und Argumentati-
onsformen und handhaben die elementar-algebraische Formelsprache, 

• nutzen auch digitale Werkzeuge zum Erkunden arithmetischer Zusammenhänge und reflektieren über Fra-
gen der Genauigkeit. 

Fachdidaktische Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• haben tiefgründige Kenntnisse zur Zahlbegriffsentwicklung (u. a. Zählen, Zahloperationen, Messen, Quan-
tifizieren, Ordnen, Kodieren; Vergleichen, Anteile und Verhältnisse; Zahlen als Strukturen, Beziehungen 
und Muster), 

• beschreiben zu den zentralen Themenfeldern des Arithmetikunterrichts in den Klassen 4-7 verschiedene 
Zugangsweisen, Grundvorstellungen und paradigmatische Beispiele, begriffliche Vernetzungen, u. a. 
durch fundamentale Ideen, typische Präkonzepte und Verstehenshürden, Stufen der begrifflichen Strenge 
und Formalisierung und deren altersgemäße Umsetzungen, 

• kennen typische Herausforderungen der Inklusion aus den zentralen Themenfeldern des Arithmetikunter-
richts in Klasse 4-7 und nutzen diese zur zielgerichteten Gestaltung von Unterricht mit heterogenen Lern-
gruppen (Inklusion),  

• bewerten Bildungsstandards, Lehrpläne, Unterrichtsmedien (z. B. Schulbücher und Software) und nutzen 
sie reflektiert für die Unterrichtsgestaltung. 

Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte sowie pädagogische und didaktische Theorien und Ideologien kritisch, 
• reflektieren eigene Erfahrungen, auch mit Blick auf die inklusive Schule, 
• präsentieren und erklären mathematische und mathematikdidaktische Sachverhalte, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig in einem zunehmend digitalisierten schulischen Umfeld. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) und b) Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120-180 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 
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7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Studienleistung zu Lehrveranstaltung a) und b) des Moduls. Die Studienleistung ist gemäß § 42 in einer der folgen-
den Formen zu erbringen: 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben gestellt wer-
den oder 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf bezogenem 
Test von 45 bis 60 Minuten oder 

• Portfolio 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen der Studienleistung konkret zu erbringen ist. Dies wird 
spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus 
Management System der Universität Paderborn oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Bestandene Studienleistungen 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
keine 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
Dieses Modul beinhaltet die Auseinandersetzung mit inklusionsrelevanten Fragestellungen im Umfang eines Work-
loads von 2 LP. 

 
 
  



14 

Basismodul „Ba3: Geometrie und ihre Didaktik“ 

Geometry and Geometry Education 

Modulnummer: 
M.105.8330 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
2. und 3.  

Turnus: 
SS Fach, 
WS Didaktik 

Dauer (in 
Sem.): 

2 

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Elemente der Geometrie V 
Ü 

30 
30 

120 P 250 
25 

b) Didaktik der Geometrie in Klasse 7-10 V 
Ü 

30 
30 

120 P 250 
25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
Fachliche Inhalte: 

• Geometrische Objekte, Konstruktionen und Symmetrie im Zwei- und Dreidimensionalen 
• Abbildungsgeometrie und Projektionen 
• Kongruenz und Ähnlichkeit 
• Geometrische Maße (Längen, Flächen, Volumina, Winkel), ihre Bestimmung und ihr Verhalten unter geo-

metrischen Abbildungen 
Didaktische Inhalte: 

• Ziele des Geometrieunterrichts, Bildungsstandards 
• Prozess- und inhaltsbezogene Kompetenzen im Geometrieunterricht, insbesondere Problemlösen und Be-

weisen 
• Begriffsbildung im Geometrieunterricht 
• Zugänge und Herausforderungen für zentrale Themen der Geometrie (z. B. Kongruenz, Satzgruppe des 

Pythagoras, Strahlensätze, Trigonometrie) 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• beschreiben und erläutern elementare Formen, Konstruktionen und Symmetrien in Ebene und Raum sowie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ebenen und räumlichen Phänomenen und operieren damit 
materiell und mental, 

• beschreiben geometrische Abbildungen, insbesondere Kongruenzabbildungen, Ähnlichkeitsabbildungen 
und Projektionen, führen sie konstruktiv durch und nutzen sie beim Lösen von Konstruktionsproblemen, 
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• erläutern und nutzen geometrische Vorstellungen (z.B. Auslegen, Ausschöpfen) zum Messen von Längen, 
Flächeninhalten, Rauminhalten und Winkeln und kennzeichnen das Invarianz- und Transformationsverhal-
ten von Maßen bei Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen, 

• nutzen Software zur Darstellung ebener und räumlicher Gebilde, zur Exploration geometrischer Konstruk-
tionen und als heuristisches Werkzeug zur Lösung geometrischer Probleme. 

Fachdidaktische Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• haben tiefgründige Kenntnisse über die Entwicklung geometrischer Begriffe zur Orientierung und Darstel-
lung von Objektbeziehungen und Mustern (u.a. geometrische Beschreibungen und Transformationen, 
Übersetzung von dreidimensionalen Ansichten in zweidimensionale Bilder und umgekehrt), 

• beschreiben zu den zentralen Themenfeldern des Geometrielernens verschiedene Zugangsweisen, 
Grundvorstellungen und paradigmatische Beispiele, begriffliche Vernetzungen, u.a. durch fundamentale 
Ideen, typische Präkonzepte und Verstehenshürden, Stufen der begrifflichen Strenge und Formalisierung 
und deren altersgemäße Umsetzung, 

• kennen wesentliche Elemente von Lernumgebungen für das Geometrielernen und nutzen diese zur ziel-
gerichteten Konstruktion von Lerngelegenheiten in heterogenen Gruppen, 

• bewerten Bildungsstandards, Lehrpläne, Unterrichtsmedien (z.B. Schulbücher und Software) und nutzen 
sie reflektiert für die Unterrichtsgestaltung. 

Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte sowie pädagogische und didaktische Theorien und Ideologien kritisch, 
• reflektieren eigene Lernerfahrungen, 
• präsentieren und erklären mathematische und mathematikdidaktische Sachverhalte, 
• nutzen digitale Werkzeuge, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) und b) Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120-180 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Studienleistung zu Lehrveranstaltung a) und b) des Moduls. Die Studienleistung ist gemäß § 42 in einer der folgen-
den Formen zu erbringen: 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben gestellt wer-
den oder 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf bezogenem 
Test von 45 bis 60 Minuten oder 

• Portfolio 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen der Studienleistung konkret zu erbringen ist. Dies wird 
spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus 
Management System der Universität Paderborn oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 
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8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Bestandene Studienleistungen 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
keine 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
keine 
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Aufbaumodul „Ba4: Funktionen und Elemente der Analysis“ 

Functions and Elements of Calculus 

Modulnummer: 
M.105.8340 

Workload (h): 
210 

LP: 
7 

Studiensemester: 
3.  

Turnus: 
WiSe 

Dauer (in 
Sem.): 
1  

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Funktionen und Elemente der Analysis V 
Ü 

45 
30 

135 P 250 
25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
Fachliche Inhalte: 

• Abbildungen zwischen Mengen und ihre Eigenschaften in verschiedenen Kontexten 
• Darstellungen von Funktionen, auch unter Zuhilfenahme digitaler Werkzeuge 
• Elementare Funktionen: Polynom-, Exponential- und trigonometrische Funktionen 
• Reelle Zahlen sowie Grenzwerte von Folgen und Funktionen 
• Differenzialrechnung und Integralrechnung 
• Einfache Differenzialgleichungen 
• Inner- und außermathematische Anwendungen von Funktionen 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• verwenden Abbildungen als universelles Werkzeug (z.B. Kongruenzabbildungen, Permutationen, Folgen) 
und beschreiben sie mit Hilfe charakterisierender Eigenschaften (z.B. Bijektivität), 

• arbeiten mit Funktionen in verschiedenen Darstellungen (Tabelle, Graph, Term) und unter verschiedenen 
Aspekten (Einsetzungs-, Veränderungs- und Objektaspekt), 

• kennen Eigenschaften elementarer Funktionen (u.a. Polynom-, Exponential- und trigonometrische Funkti-
onen) und nutzen sie zur Beschreibung realer Prozesse und innermathematischer Zusammenhänge, 

• nutzen  Software (u. a. Tabellenkalkulation und Funktionenplotter) zur Darstellung und Exploration funkti-
onaler Zusammenhänge und untersuchen Eigenschaften von Funktionen mit analytischen Mitteln, 

• verfügen über Beispiele, Grundvorstellungen und begriffliche Beschreibungen für reelle Zahlen, erläutern 
einen präformalen Grenzwertbegriff an tragenden Beispielen und beschreiben die Vollständigkeitseigen-
schaft der reellen Zahlen, 

• modellieren mit realen Daten, 
• interpretieren den Begriff der Ableitung als lokale Änderungsrate und als Instrument der lokalen Linearisie-

rung und setzen ihn in Anwendungszusammenhängen ein, 
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• beschreiben die Idee der Flächenmessung mittels infinitesimaler Ausschöpfung an Beispielen, interpretie-
ren Integrieren als Flächenmessung, als Bilanzieren und als Mittelwertbildung und setzen es in Anwen-
dungszusammenhängen ein, 

• kennen Zusammenhänge beim Differenzieren und Integrieren von Funktionen, 
• kennen einfache Differenzialgleichungen. 

Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte, 
• reflektieren eigene Lernerfahrungen, 
• präsentieren und erklären mathematische Sachverhalte, 
• nutzen digitale Werkzeuge, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120-180 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Studienleistung zur Lehrveranstaltung des Moduls. Die Studienleistung ist gemäß § 42 in einer der folgenden For-
men zu erbringen: 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben gestellt wer-
den oder 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf bezogenem 
Test von 45 bis 60 Minuten oder 

• Portfolio 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen der Studienleistung konkret zu erbringen ist. Dies wird 
spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus 
Management System der Universität Paderborn oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Bestandene Studienleistung 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
keine 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
keine 
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Aufbaumodul „Ba5: Mathematikdidaktik HRSGe“ 

Mathematics Education at Secondary Level 

Modulnummer: 
M.105.8350 

Workload (h): 
90 

LP: 
3 

Studiensemester: 
4.  

Turnus: 
SoSe 

Dauer (in 
Sem.): 
1  

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Wahlpflichtveranstaltung zum Thema 
„Vielfalt im Mathematikunterricht“ (incl. 
Orientierung in Richtung Bachelorarbeit)  

S 30 60 WP 25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
Erwartet wird der erfolgreiche Abschluss des Moduls „Geometrie und ihre Didaktik“ oder des Moduls „Arithmetik und 
ihre Didaktik“. 

4 Inhalte: 
Exemplarische Aufbereitung verschiedener Themen für den Schulunterricht, einschließlich 

• Didaktische Aspekte und Ideen des Mathematikunterrichts, z. B. verschiedene Zugangsweisen, Grundvor-
stellungen, Ideen, Präkonzepte und Verstehenshürden 

• Curriculare Vorgaben und Materialien (z. B. Schulbücher) zur Gestaltung des Mathematikunterrichts 
• Methoden der Diagnose mathematischer Kompetenzen 
• Medien und ihre Nutzung im inklusiven Mathematikunterricht 
• Differenzierungsformen im inklusiven Mathematikunterricht 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachdidaktische Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• kennen zu ausgewählten Themenfeldern des Mathematikunterrichts verschiedene didaktische Aspekte, 
z. B. verschiedene Zugangsweisen, Grundvorstellungen begriffliche Vernetzungen, fundamentale Ideen, 
typische Präkonzepte und Verstehenshürden, Stufen der begrifflichen Strenge und Formalisierung und 
deren altersgemäße Umsetzungen, 

• verstehen Verbindungen zwischen Themenfeldern des Mathematikunterrichts und ihren mathematischen 
Hintergründen, 

• bewerten Bildungsstandards, Lehrpläne, Schulbücher, Unterrichtsmaterialien sowie digitale Medien und 
reflektieren ihre Nutzung für die Unterrichtsgestaltung in der inklusiven Schule, 

• haben vertiefte Kenntnisse über Methoden der Diagnose mathematischer Kompetenzen, 
• kennen verschiedene Formen der Differenzierung und erste Beispiele für sinnvolle Einsatzmöglichkeiten – 

vor allem in inklusiven Settings, 
• reflektieren didaktische Entscheidungen hinsichtlich ihrer Inklusions- bzw. Exklusionswirkungen. 
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Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• nehmen aktiv am wissenschaftlichen Diskurs teil, 
• analysieren pädagogische und didaktische Theorien und Ideologien kritisch, 
• reflektieren eigene Lernerfahrungen sowie Erfahrungen im Umgang mit Unterrichtsmaterialien, 
• präsentieren und erklären mathematikdidaktische Sachverhalte, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig, 
• besitzen Wissen über Gestaltungsmöglichkeiten von Unterricht und deren Auswirkungen. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) Schriftliche Hausarbeit oder  
Portfolio oder  
Klausur 

25.000-37.500 Zeichen 
25.000-37.500 Zeichen  
90-120 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu der Lehrveranstaltung des Moduls gemäß § 42 Besondere Bestimmungen. Näheres zu 
Form und Umfang bzw. Dauer gibt die bzw. der Lehrende spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit 
bekannt. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Keine 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung sowie qualifizierte Teilnahme an der Veranstaltung des Moduls. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Dieses Modul findet auch Verwendung in den Studiengängen B. Ed. G Mathematische Grundbildung und B. Ed. SP 
Mathematische Grundbildung. 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
Keine 
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Aufbaumodul „Ba6: Stochastik und ihre Didaktik“ 

Stochastics and Stochastics Education 

Modulnummer: 
M.105.8360 

Workload (h): 
420 

LP: 
14 

Studiensemester: 
4. und 5.  

Turnus: 
SS Fach, 
WS Didaktik 

Dauer (in 
Sem.): 
2 

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Elemente der Stochastik V 
Ü 

45 
30 

165 P 250 
25 

b) Didaktik der Stochastik V 
Ü 

30 
30 

120 P 250 
25 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 

4 Inhalte: 
Fachliche Inhalte: 

• Daten(arten) 
• Erhebung von Daten 
• Deskriptive Statistik, insb. Maße der zentralen Tendenz und Streuung, grafische Darstellungsformen 
• Wahrscheinlichkeitsbegriffe und Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
• Mehrstufige Zufallsexperimente, Kombinatorik, Baumdiagramme, stochastische Unabhängigkeit und be-

dingte Wahrscheinlichkeiten 
• Zufallsvariablen und Verteilungen, insb. Binomialverteilung 
• Zentraler Grenzwertsatz und Normalverteilung 
• Hypothesentests 

Didaktische Inhalte: 
• Durchführung statistischer Erhebungen im Schulunterricht und Datenschutz 
• Elementare Statistik im Schulunterricht, insb. Formen und die adäquate Nutzung von Diagrammen  
• Behandlung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs im Schulunterricht 
• Zufallsexperimente im Mathematikunterricht (u. a. Durchführung, Auswertung, Ergebnisdarstellung) 
• Zufallsmodellierung 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• planen statistische Erhebungen (Befragung, Beobachtung oder Experiment), führen sie durch und werten 
sie aus, 
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• erfassen und ordnen Daten, erstellen grafische Darstellungen und bewerten deren Eignung für die jeweilige 
Fragestellung, verwenden Kennwerte (z.B. Mittelwerte, Streumaße, Korrelationen, Indexwerte) und inter-
pretieren sie angemessen, 

• unterscheiden Wahrscheinlichkeitsaspekte (frequentistisch, axiomatisch usw.) und erläutern inhaltlich das 
Gesetz der großen Zahlen, 

• modellieren mehrstufige Zufallsversuche durch endliche Ergebnismengen, nutzen geeignete Darstellun-
gen (Baumdiagramm, Mehrfeldertafel), rechnen und argumentieren mit Wahrscheinlichkeiten, bedingten 
Wahrscheinlichkeiten und stochastischer Unabhängigkeit, 

• modellieren Zufallsprozesse durch Zufallsvariablen, rechnen mit Erwartungswert und Streuung und ver-
wenden diskrete Verteilungsmodelle, 

• kennen Beispiele für die Anwendung von Stochastik in Alltagssituationen und in verschiedenen Wissen-
schaften (Ökonomie, Physik, …), 

• verwenden auch Tabellenkalkulation sowie statistische Software zur Darstellung und explorativen Analyse 
von Daten und simulieren Zufallsversuche computergestützt. 

Fachdidaktische Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• haben tiefgründige Kenntnisse zu Entwicklung und Aspekten des Begriffs der relativen Häufigkeit und der 
Wahrscheinlichkeit und beschreiben typische Verständnisschwierigkeiten beim Rechnen mit Verhältnissen 
und im Umgang mit dem Zufallsbegriff, 

• beschreiben zu den zentralen Themenfeldern der elementaren Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung 
paradigmatische Beispiele, Grundvorstellungen und begriffliche Vernetzungen, u.a. durch fundamentale 
Ideen, typische Präkonzepte und Verstehenshürden, Stufen der begrifflichen Strenge und Formalisierung 
und deren altersgemäße Umsetzungen, 

• kennen wesentliche Elemente von Lernumgebungen für Datenanalyse und Zufallsmodellierung und nutzen 
diese zur Konstruktion von Lerngelegenheiten in heterogenen Gruppen, 

• bewerten Bildungsstandards, Lehrpläne, Schul- und Textbücher und nutzen sie reflektiert für die Unter-
richtsgestaltung. 

Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte sowie pädagogische und didaktische Theorien und Ideologien kritisch, 
• reflektieren eigene Lernerfahrungen, 
• präsentieren und erklären mathematische und mathematikdidaktische Sachverhalte, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) und b) Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120-180 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Studienleistung zu Lehrveranstaltung a) und b) des Moduls. Die Studienleistung ist gemäß § 42 in einer der folgen-
den Formen zu erbringen: 
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• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben und/oder Präsenzaufgaben gestellt wer-
den oder 

• Übungsaufgaben, die in der Regel wöchentlich als Hausaufgaben gestellt werden mit darauf bezogenem 
Test von 45 bis 60 Minuten oder 

• Portfolio 
Die bzw. der jeweilige Lehrende setzt fest, was im Rahmen der Studienleistung konkret zu erbringen ist. Dies wird 
spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden und im Campus 
Management System der Universität Paderborn oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt gegeben. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Bestandene Studienleistungen 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
keine 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
keine 
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Aufbaumodul „Ba7: Modellieren und Anwendungen“ 

„Modelling and Applications“ 

Modulnummer: 
M.105.8370 

Workload (h): 
180 

LP: 
6 

Studiensemester: 
6.  

Turnus: 
SoSe 

Dauer (in 
Sem.): 
1 

Sprache: 
de 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Eine Lehrveranstaltung aus dem Katalog 
des mathematischen Instituts  

V 
Ü 

30 
30 

120 P 250 
25 

   

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine 

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
Pflichtveranstaltungen zur Mathematik aus dem Angebot des Instituts für Mathematik, z. B. Angewandte Statistik, 
Differentialgleichungen, Finanzmathematik, Kryptografie, Numerik, Numerische Analysis usw. Die genauen Inhalte 
werden von der bzw. dem jeweiligen Lehrenden festgelegt. 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren anhand von Beispielen verschiedene Sichtweisen auf mathematisches Modellieren als Ver-
mittlungsprozess zwischen realer Situation und mathematischem Modell, reflektieren die spezifischen 
Möglichkeiten (z. B. Prognosen) und Grenzen (z. B. Verkürzungen) mathematischen Modellierens, wenden 
mathematische Denkmuster und Darstellungsmittel auf praktische Probleme an und erläutern an Beispie-
len, wie außermathematische Probleme Anlass zur Entwicklung neuer mathematischer Begriffsbildungen 
geben können, 

• beschreiben exemplarisch Modellbildungsprozesse in verschiedenen Problemfeldern und realen Kontex-
ten, beispielsweise physikalische und weitere naturwissenschaftliche Modelle, Netzwerke und Graphen, 
Optimierung (Lineare Optimierung, optimale Steuerungen), Nachrichtenübermittlung (Kryptografie), Fi-
nanz- und Versicherungswesen, Digitalisierung von Bild, Sprache und Musik, 

• beschreiben an Beispielen, wie empirisch gewonnene Daten und numerische Rechnungen mit Fehlern 
behaftet sind, und schätzen deren Auswirkungen bei Modellierungen ein, 

• verwenden Methoden (z. B. Iterationsverfahren) zur systematischen Verbesserung von Näherungswerten 
und erläutern die damit verbundenen Fragen (Schnelligkeit, Stabilität), 

• nutzen Software (CAS, Tabellenkalkulation, Geometriesoftware) zur Darstellung und Exploration mathe-
matischer Modellierungen und als heuristisches Werkzeug zur Lösung von Anwendungsproblemen, 

• verstehen Mathematik als materiale und soziale Technologie (u. a. Mathematisierungen und sozialer Ge-
brauch von Mathematik, kulturspezifische Ausprägungen von Mathematik). 
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Spezifische Schlüsselkompetenzen: 
Die Studierenden 

• analysieren Fachinhalte, 
• reflektieren eigene Lernerfahrungen, 
• präsentieren und erklären mathematische Sachverhalte, 
• denken konzeptionell, analytisch und logisch, 
• denken und handeln eigenständig. 

6 Prüfungsleistung: 
[X] Modulabschlussprüfung (MAP)              [ ] Modulprüfung (MP)             [ ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für die 
Modulnote 

a) Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

120-180 Minuten 
ca. 30 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu der Lehrveranstaltung des Moduls gemäß § 42 Besondere Bestimmungen. Näheres zu 
Form und Umfang bzw. Dauer gibt die bzw. der Lehrende spätestens in den ersten drei Wochen der Vorlesungszeit 
bekannt. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
Nachweis der qualifizierten Teilnahme 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Bestandene Modulabschlussprüfung 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Dieses Modul kann auch in folgenden Studiengängen verwendet werden: im Schwerpunktbereich des Bachelorstu-
diengangs für HRSGe 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Liebendörfer, Prof. Dr. Wessel 

13 Sonstige Hinweise: 
keine 
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